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Unterrichtung

Wahl von Mitgliedern des Nationalen Begleitgremiums gemäß § 8 
Absatz 3 des Standortauswahlgesetzes

NATIONALES BEGLEITGREMIUM Berlin, 15. Mai 2020 
Die Vorsitzenden 
Prof. Dr. Miranda Schreurs 
Prof. Dr. Armin Grunwald 

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Dr. Dietmar Woidke

Sehr geehrter Herr Präsident,

der Bundesrat und der Deutsche Bundestag haben am 13. März 2020  

zwölf anerkannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens als Mitglieder des  

Nationalen Begleitgremiums (NBG) gewählt. Eines der gewählten Mitglieder,  

Prof. em. Dr. Michael Succow, Professor für Geobotanik und Landschaftsökologie 

an der Universität Greifswald, Träger des Livelihood Award, hat dem NBG jetzt 

mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen sein Mitwirken im Begleitgremium 

zurückziehe.

Es ist nach dem Standortauswahlgesetz vorgesehen, dass das Begleitgremium ins-

gesamt 18 Mitglieder umfasst. Damit das Gremium vollständig besetzt sein kann, 

bitten wir Sie, das Verfahren für die Nachbesetzung von Herrn Dr. Succow in die 

Wege zu leiten. Für eine zeitnahe Veranlassung wären wir Ihnen sehr dankbar.

Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns ganz herzlich.
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Ein ähnliches Schreiben des Nationalen Begleitgremiums geht auch an den Präsi-

denten des Deutschen Bundestages, Herrn Dr. Wolfgang Schäuble.

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Miranda Schreurs Prof. Dr. Armin Grunwald 

Vorsitzende Vorsitzender


